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24. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 29. März 2018  
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Amtlicher Teil: 
 
Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen dem Kreis Viersen und den Gemeinden 
Brüggen, Gr efrath, Niede rkrüchten un d Schwalmtal 
sowie den Städten Kempen, Nettetal, T önisvorst, Vier-
sen und Willich zur Durchf ührung des g eförderten 
Breitbandausbaus im Kreis Viersen 
 
Die Bezirk sregierung Dü sseldorf hat d ie ö ffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen  und 
den Gem einden Brüggen, G refrath, Ni ederkrüchten und 
Schwalmtal sowie de n Städten Kem pen, Nettetal, Tönis-
vorst, Viersen und Willich zur Durchführung des geförder-
ten B reitbandausbaus i m Krei s Vi ersen vom 13.  /  1 5. / 
20. / 22.12.2017 gemäß § 24 Abs. 2  i. V. m. §  29 Abs. 4 
Satz 2 Zi ff. 1  b) des Gesetzes ü ber kommunale Gem ein-
schaftsarbeit ( GkG) am  13. 02.2018 a ufsichtsbehördlich 
genehmigt un d i m A mtsblatt für de n R egierungsbezirk 
Düsseldorf (Au sgabe Nr. 9 v om 0 1.03.2018) ö ffentlich 
bekannt gemacht.  
 
 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 
3 Satz 2 GkG hingewiesen.  
 
Tönisvorst,19.03.2018 
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 24/Nr. 6/S. 31 
--------- 
 
 
Bekanntmachung der S tadt Tönis vorst: Öffen tliche 
Zustellung an 
 
Gemäß §§ 1 un d 1 0 des V erwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZ G -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der z.Zt. gültigen Fas-
sung, wird die an  
 

 

gerichtete 
 
Verfügung vom 15 .08.2017, Aktenzeichen VI B 3665, 
öffentlich zu gestellt, d a d ie d erzeitige Anschrift nicht er-
mittelt werden kann. 
 
Die Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzei-
ten bei  der A bteilung 3 – St adtkasse-, H ospitalstraße 1 5, 
47918 Tönisvorst, Zimmer 105 von dem Empfänger einge-
sehen und in Empfang genommen werden. 
 
Sie gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Siebert 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 200 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
 
 

 

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 




